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I. Unternehmenskrisen als Prüfungs-, Beratungs- und Begutachtungsobjekte 
 

Dem Begriff Sanierung sind alle Maßnahmen zu subsumieren, die geeignet er-
scheinen, Unternehmenskrisen zu beseitigen und die Existenz des Unternehmens 
nachhaltig zu sichern.1  

Grundsätzlich beeinträchtigt eine Unternehmenskrise zunächst die Entwicklung von 
Erfolgspotenzialen (Strategiekrise), verschlechtert sodann die Erfolgssituation 
(Erfolgskrise) und führt schließlich zu einer Störung des finanziellen Gleichge-
wichts sowie der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskrise).2  

Dem Begriff der Sanierungsprüfung können Revisionshandlungen zugeordnet 
werden, die sich sowohl auf die Konstatierung von Krisensymptomen und die 
Beurteilung ihrer Folgen als auch auf die Einschätzung der Sanierungsfähigkeit 
von Unternehmen beziehen.  

In diesem Zusammenhang lassen sich drei interdependente Revisionsbereiche un-
terscheiden, in denen Sanierungsprüfungen von externen, privaten Prüfern bzw. 
Prüfungsgesellschaften vorgenommen werden: 

• Sanierungsprüfungen im Rahmen der Abschlussprüfung, um festzustellen, ob Kri-
sensymptome vorliegen, die ggf. eine Abkehr von der Fortführungsprognose 
(Going Concern-Prämisse) gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB rechtfertigen oder eine 
Risikoberichterstattung gem. § 289 bzw. § 315 HGB im (Konzern-) Lagebericht 
aufgrund einer Bestandsgefährdung auslösen. 

• Sanierungsprüfungen, die im Rahmen von Insolvenzverfahren u.a. zur Feststellung 
der Insolvenzgründe oder zur Bestätigung eines Insolvenzplans vorgenommen 
werden.3 

• Sanierungsprüfungen im Rahmen von Beratungen und Begutachtungen, um in Er-
fahrung zu bringen, ob ein in Folge krisenhafter Entwicklungen notleidend gewor-
denes Unternehmen durch Erstellung oder Umsetzung eines Sanierungskonzepts 
wirtschaftlich gesunden kann.4  

Während die (Pflicht-)Prüfungen des ersten Bereiches zu den Vorbehaltsaufgaben 
zählen, stellen Revisionen des dritten Bereiches freiwillige Prüfungen dar, mit de-
ren Durchführung auch andere Personen und Unternehmen als qualifizierte Prüfer 
oder Prüfungsgesellschaften5 auf vertraglicher Grundlage beauftragt werden kön-
nen.  

Ferner besteht die Möglichkeit, ebenfalls die im Kontext des zweiten Bereiches 
vorgesehenen insolvenzbezogenen Prüfungsaufträge an Personen oder Gesell-
schaften zu vergeben, die nicht zur Gruppe der qualifizierten Prüfer zählen. Aller-
dings stammen vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter und Sachverständige auf-

                                                
1  Vgl. Förschle/Heinz (2008), S. 681. 
2  Vgl. Mochty (2007), S. 1215; IDW ES 6  n.F., Tz. 67-76, S. 708-709; IDW (2002), F Tz. 26-31, S. 333. Neben den genann-

ten grundsätzlichen Krisenarten können etwa auch Krisen auf der Ebene der Stakeholder (z.B. Anteilseigner, Un-
ternehmensleitung, Aufsichtsrat, Arbeitnehmer, Kreditgeber und Kunden) zur Existenzbedrohung der Unterneh-
men führen. Vgl. IDW ES 6 n.F., Tz. 65-66, S. 707-708. 

3  Vgl. Mochty (2007), S. 1216 und im Einzelnen Eisele/Knobloch (2011), S. 1270-1302;  IDW S 2, S. 1-16. 
4  Vgl. IDW (2002), F Tz. 4-5, S. 326. 
5  Vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 WPO. 
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grund der hohen fachlichen Anforderungen häufig aus den Berufsfeldern der 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer.6 

II. Prüfung der Fortführungsprognose 

A. Grundlegendes 
Zweifel an der Fortführungsprognose eines prüfungspflichtigen Unternehmens er-
heben sich für den Abschlussprüfer insbesondere dann, wenn konstatiert wird, dass 
die Fortführung des Unternehmens mit eigenen finanziellen Mitteln voraussichtlich 
nicht gesichert werden kann und der Eintritt eines Insolvenzgrundes vorliegt.7  

Als Insolvenzgründe werden von der Insolvenzordnung die Tatbestände Zahlungs-
unfähigkeit (§ 17 InsO), drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) und Über-
schuldung (§ 19 InsO) genannt. Zu ihrer Feststellung muss eine Zahlungs-
unfähigkeits- bzw. Überschuldungsprüfung durchgeführt werden. Beide Prüfun-
gen zielen ausschließlich auf den Schutz der Unternehmergläubiger ab. 

B. Zahlungsunfähigkeitsprüfung 

Im Rahmen der Zahlungsunfähigkeitsprüfung8 nach § 17 Abs. 2 InsO ist zu un-
tersuchen, ob der Schuldner in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichten  zu 
erfüllen oder seine Zahlungen eingestellt hat. Die Beurteilung, ob bereits Zah-
lungsunfähigkeit vorliegt oder in Zukunft droht, erfolgt auf der Grundlage eines 
Finanzstatus (Gegenüberstellung der verfügbaren liquiden Finanzmittel des Unter-
nehmens und seiner fälligen Verbindlichkeiten zu einem Stichtag) und eines Fi-
nanzplans, in dem die zahlungsbezogenen Auswirkungen der künftigen Geschäfts-
tätigkeit zu erfassen sind.9 Sollte die Prüfung des Finanzstatus ergeben, dass die 
verfügbaren liquiden Finanzmittel die fälligen Verbindlichkeiten übersteigen, liegt 
keine Liquiditätslücke, keine Zahlungsunfähigkeit und damit auch kein Konkurs-
grund vor.  

Andernfalls ist zu untersuchen, ob die bestehende Liquiditätslücke durch die Zah-
lungsüberschüsse des fristenadäquat aufzustellenden Finanzplans voraussichtlich 
gedeckt werden. Sollte sich danach eine Unterdeckung ergeben, liegt Zahlungsun-
fähigkeit vor, die u.a. zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach § 16 i.V.m. § 
17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 InsO führt.  

Kernbestandteil der Zahlungsunfähigkeitsprüfung stellt die Revision von Aufbau 
und Plausibilität des Finanzplans dar, wobei sich die Prüfungshandlungen vor al-
lem auf Nachweise beziehen werden, die den Finanzplan stützen (z.B. Verkäufe 
von Anlage- und Umlaufvermögen, Kreditaufnahmen oder Kapitalerhöhungen).10 

                                                
6  Vgl. Hucke (2007), S. 668. 
7  Vgl. IDW ES 6 n.F., Tz. 85, S. 710.. 
8  Vgl. hierzu Loch (2007c), S. 1551-1552. 
9  Vgl. hierzu im Einzelnen IDW PS 800, Tz. 20-51, S. 6-14; Perridon/Steiner/Rathgeber (2009), S. 629-676. 
10  Vgl. Loch (2007c), S. 1552. 
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C. Überschuldungsprüfung 
Laut § 19 Abs. 1 InsO stellt bei einer juristischen Person auch Überschuldung 
einen Konkursgrund dar.11 Diese liegt vor, „…wenn das Vermögen des Schuldners 
die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung 
des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich“ (§ 19 
Abs. 2 Satz 1 InsO). Der Überschuldung kann sowohl eine Liquiditäts- als auch 
eine Erfolgskrise zugrunde liegen,12 womit eine Zahlungsunfähigkeitsprüfung 
nicht zum Konkurs zu führen braucht.  

Zur Feststellung, ob eine insolvenzrechtliche Überschuldung13 vorliegt, sollte nach 
den Empfehlungen des IDW eine zweistufige Überschuldungsprüfung14 durchge-
führt werden, da keine gesetzlichen Regelungen für eine derartige Revision existie-
ren. 

Anhand eines Business Plans15 ist in der ersten Prüfungsstufe die Überlebensfä-
higkeit des Unternehmens durch eine Fortbestandsprognose zu beurteilen, wobei 
die zahlenmäßigen Auswirkungen des Unternehmenskonzepts in einem Finanzplan 
abzubilden sind.16 Der Business Plan beschreibt sowohl die aktuellen rechtlichen, 
finanz- und leistungswirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens als auch die 
zu ergreifenden Strategien und Instrumente (z.B. Restrukturierungs- und liquidi-
tätssichernde Sanierungsmaßnahmen).17 Der aus dem Business Plan abgeleitete Fi-
nanzplan bildet sodann die Grundlage für die Formulierung der Fortbestandsprog-
nose, wobei sein Zeitraum mit dem Stichtag des Überschuldungsstatus beginnt und 
mindestens zwölf Monate umfassen sollte.18 Im Falle einer positiven Fortbe-
standsprognose, d.h. bei einer finanziellen Überdeckung, wird das Unternehmen 
voraussichtlich sein finanzielles Gleichgewicht wiederherstellen können, während 
bei einer finanziellen Unterdeckung, die zu einer negativen Fortbestandsprog-
nose führt, mit einer Liquidation des Unternehmens zu rechnen sein wird.19  
In der zweiten Phase der Überschuldungsprüfung „…sind Vermögen und Schulden 
des Unternehmens in einem stichtagbezogenen Status gegenüberzustellen“20. An-
satz und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden richten sich dann 
nach dem Ergebnis der ersten Prüfungsstufe: 

 

                                                
11 Da die Haftung von juristischen Personen auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt ist (z.B. § 1 Abs. 1 Satz 2 AktG; § 

13 Abs. 2 GmbHG) sollen im Überschuldungsfall zumindest die Ansprüche der Gläubiger partiell gesichert werden, 
wenn bereits mehr als das Eigenkapital verloren ist. Sofern bei Personengesellschaften mindestens eine natürliche 
Person mit ihrem Privatvermögen für die Schulden des Unternehmens haftet, führt die Überschuldung bei diesen 
Gesellschaften nicht zum Konkurs (§ 19 Abs. 3 InsO). 

12  Vgl. IDW, ES 6 n.F., Tz. 83, S. 710.. 
13  Von der insolvenzrechtlichen (materiellen) Überschuldung ist die bilanzrechtliche (formelle) Überschuldung zu un-

terscheiden. Letztere liegt nach § 268 Abs. 3 HGB vor, wenn das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht ist und 
sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt. Die bilanzrechtliche Überschuldung liefert ledig-
lich Hinweise auf das Vorliegen einer insolvenzrechtlich relevanten Überschuldungssituation. 

14  Vgl. im Einzelnen IDW FAR 1/1996, S. 17-25. 
15  Vgl. hierzu im Einzelnen Schwetje (2007), S. 251-253, Schwetje/Vaseghi (2005). 
16  Vgl. IDW FAR 1/1996, S. 19. 
17  Vgl. Loch (2007b), S. 1356. 
18  Vgl. IDW FAR 1/1996, S. 21. 
19  Vgl. Eisele/Knobloch (2011), S. 1291-1292; Loch (2007b), S. 1356. 
20  IDW FAR 1/1996, S. 19. 

http://www.uni-hamburg.de


 

Universität Hamburg · Tor zur Welt der Wissenschaft 

Edmund-Siemers-Allee 1 · D-20146 Hamburg · www.uni-hamburg.de 

5

• Bei einer positiven Fortbestandsprognose sind die Vermögens- und Schuldposten 
„…grundsätzlich mit dem Betrag anzusetzen, der ihnen als Bestandteil des Ge-
samtkaufpreises des Unternehmens bei konzept-mäßiger Fortführung beizulegen 
wäre“21. 

• Bei einer negativen Fortbestandsprognose sind die Vermögens- und Schuldposten 
„…unter Liquidati-onsgesichtpunkten zu ihren Veräußerungswerten anzusetzen“22. 
Im Rahmen der Aufstellung des Vermögensstatus bei einer positiven Fortbe-
standsprognose müssen die stillen Reserven und Lasten der einzelnen handels-
rechtlich bilanzierten Vermögensgegenstände und Schulden aufgedeckt sowie nach 
den Regelungen des Handelsbilanzrechts nicht ansatzfähige immaterielle Vermö-
gensposten aktiviert und restrukturierungsbedingte Verpflichtungen passiviert wer-
den (Rechnungslegung nach dem Fortführungskonzept). Ein originärer Geschäfts- 
und Firmenwert darf aber nur dann zum Ansatz kommen, wenn konkrete Veräuße-
rungsalternativen für das Unternehmen vorliegen.23  

Sofern der Überschuldungsstatus zu dem Ergebnis kommt, dass das Vermögen die 
Schulden übersteigt, liegt keine Überschuldung und damit auch kein Konkursgrund 
i.S.v. § 19 Abs. 1 InsO vor. 

Im Falle einer negativen Fortbestandsprognose muss die Aufstellung des Vermö-
gensstatus unter Rückgriff auf Liquidationswerte vorgenommen werden, wobei 
für die einzelnen Vermögensgegenstände die erwartenden Einzelveräußerungserlö-
se abzüglich ggf. zu erwartender Veräußerungsaufwendungen anzusetzen sind.24  

Eine Überschuldung und ein Konkursgrund liegen nach dieser Statusrechnung vor, 
wenn die Schulden das Vermögen übersteigen. 

Allerdings wurde die Erstellung des Vermögensstatus nach Maßgabe von Fortfüh-
rungswerten bei positiver Fortbestandsprognose im Jahre 2008 durch das Finanz-
marktstabilisierungsgesetz (FMStG) vom 17.10.2008 vorübergehend aufgehoben. 
Bis zum 31.12.2013 gilt eine sog. modifizierte zweistufige Überschuldungsprü-
fung, nach der eine Überschuldung gem. § 19 Abs. 1 InsO nur dann vorliegt, wenn 
sich bei negativer Fortbestandsprognose gleichzeitig eine rechnerische Überschul-
dung (Vermögen < Schulden) im Vermögensstatus unter Rückgriff auf Liquidati-
onswerte ergibt. Ab 2014 ist dann wieder nach Maßgabe der ursprünglichen zwei-
stufigen Überschuldungsprüfung zur Ermittlung des Konkursgrundes nach § 19 
Abs. 1 InsO vorzugehen.25 
Zusammenfassend kann nach Aufstellung des Überschuldungsstatus das Vorliegen 
einer Überschuldung i.S.v. § 19 Abs. 2 InsO wie folgt beurteilt werden: 

• Ursprüngliche zweistufige Überschuldungsprüfung:26 

(1) Im Falle eines negativen Reinvermögens (Vermögen < Schulden) liegt stets eine 
rechtliche Überschuldungssituation vor, unabhängig davon, ob aus dem Finanzplan 
eine positive oder negative Fortbestandsprognose abgeleitet wurde. 

                                                
21  IDW FAR 1/1996, S. 23. 
22  IDW FAR 1/1996, S. 24. 
23  Vgl. Loch (2007b), S. 1356 und im Einzelnen Förschle/Hoffmann (2008), S. 670-678; Scherrer/Heni (2009), S. 229-238. 
24  Vgl. Loch (2007b), S. 1356 und im Einzelnen Förschle/Hoffmann (2008), S. 669-670; Scherrer/Heni (2009), S. 230. 
25  Vgl. hierzu im Einzelnen Eisele/Knobloch (2011), S. 1270-1294; Pinkwart (2011), S. I. 
26  Vgl. Loch (2007b), S. 1356. 
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(2) Beim Vorliegen eines positiven Reinvermögens (Vermögen > Schulden) und einer 
positiven Fortbestandsprognose besteht keine rechtliche Überschuldungssituation. 
Dies gilt auch bei positiven Reinvermögen und negativer Fortbestandsprognose, 
wobei dann für das Unternehmen eine existenzielle Bedrohung (Bestandsgefähr-
dung) besteht. 

• Modifizierte zweistufige Überschuldungsprüfung: 
(1) Im Falle eines negativen Reinvermögens (Vermögen < Schulden) und gleichzeiti-

ger negativer Fortbestandsprognose liegt stets eine rechtliche Überschuldungssitua-
tion vor. 

(2) Beim Vorliegen einer positiven Fortbestandsprognose besteht unabhängig vom 
Überschuldungsstatus (positives oder negatives Reinvermögen) keine rechtliche 
Überschuldungssituation. Eine existenzielle Bedrohung (Bestandsgefährdung) ist 
aber dann zu konstatieren, wenn sich trotz positiver Fortbestandsprognose ein ne-
gatives Reinvermögen (Vermögen < Schulden) ergibt. 

Die vorstehenden Ausführungen haben verdeutlicht, dass die im Rahmen der Über-
schuldungsprüfung zu formulierenden Fortbestandsprognose sich von der für die 
handelsrechtliche Bewertung nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB zu erstellende Fortfüh-
rungsprognose unterscheidet. Somit ist eine positive Fortführungsprognose nur zu 
unterstellen, „… wenn weder die Insolvenzgründe der Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung vorliegen noch andere rechtliche oder tatsächliche Gegebenheiten 
der Annahme der Unternehmensfortführung im Prognosezeitraum entgegensteht“27.  

Die positive Fortführungsprognose stellt die Basis für die Beurteilung der Sanie-
rungsfähigkeit eines notleidenden Unternehmens im Hinblick auf seine weiterge-
hende nachhaltige Wettbewerbs- und Renditefähigkeit dar.28 

III. Sanierungsprüfung als Beratungs- und Begutachtungsaufgabe29 
Eine Sanierungsprüfung kann durch unternehmensexterne Personen oder Gesell-
schaften in den folgenden beiden Fällen auftreten: 30 

• Erstellen eines Sanierungskonzept für ein notleidendes Unternehmen als Bera-
tungsaufgabe (Sanierungsprüfung i.w.S.).31 

• Prüfung eines fremderstellten Sanierungskonzepts für ein notleidendes Unterneh-
men als Gutachteraufgabe (Sanierungsprüfung i.e.S.). 

Während im ersten Fall der Berater ein Konzept erarbeitet, mit dessen Hilfe das 
notleidende Unternehmen in die Lage versetzt werden soll, die konstatierten Kri-
sensymptome gegenwärtig und zukünftig zu vermeiden, um seine Existenz nachhal-
tig sichern zu können, besteht die Aufgabe des Gutachters als neutralem Sachver-
ständigen darin, zu untersuchen, „…ob bei Befolgung der Vorschläge im Sanie-

                                                
27  IDW, E S 6, Tz. 85, S. 710.. 
28  Vgl. IDW, E S 6, TZ. 87, S. 710.. 
29  Vgl. hierzu im Einzelnen Groß/Amen (2002), S. 225-240; IDW (2002), S. 325-517. 
30  Vgl. IDW (2002), F Tz. 12-20, S. 329-331. 
31  Darüber hinaus kann der Beratungsauftrag auch die Übernahme des Interimsmanagements bis zur Beendigung der 

Unternehmenskrise umfassen. Vgl. Mochty (2007), S. 1215. 
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rungskonzept eine wirtschaftliche Gesundung des Krisenunternehmens zu erwarten 
ist“32. 

Zur Beurteilung der Fortbestandsprognose muss der Revisor im Rahmen der Sanie-
rungsprüfung i.e.S. ein eigenes Soll-Objekt entwickeln, das er dann dem fremden 
Sanierungskonzept gegenüberstellt. Allerdings werden sich im Hinblick auf ihre 
Aufbau- und Ablauforganisation sowohl die Sanierungsprüfung i.w.S. als auch die 
Sanierungsprüfung i.e.S. an den oben dargestellten Mindestanforderungen der 
Zahlungsunfähigkeitsprüfung und der zweistufigen Überschuldungsprüfung orien-
tieren. Die zuletzt genannte Form der Sanierungsprüfung zielt insbesondere darauf 
ab, Aussagen über folgende Sachverhalte zu liefern:33 

• Beurteilung der Chancen der Sanierungsfähigkeit des notleidenden Unterneh-
mens, wobei das fremderstellte Sanierungskonzept zugrunde gelegt wird. 

• Beurteilung der Unternehmensfortführung, unter besonderer Würdigung der kri-
tischen Rahmenbedingungen. 

• Beurteilung der Qualifikation des Unternehmensmanagements für die erforderli-
chen leistungs- und finanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen.34  

• Beurteilung des Sanierungskonzepts im Hinblick auf seine Konformität mit recht-
lichen Regelungen. 

• Beurteilung des Sanierungspotenzials mit seinen Auswirkungen auf den Nutzen 
der Unternehmenssanierung (sog. Sanierungsmehrwert).35 

Die Berichterstattung über das Ergebnis einer Sanierungsprüfung sollte in schrift-
licher Form erfolgen und sich an den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Be-
richterstattung orientieren, die in IDW PS 450 zusammengefasst sind.36  

Im Gesamtbild zeigt dieser Prognoseerstellungsbericht, ob das betreffende Unter-
nehmen sanierungsfähig ist und die geplanten oder bereits eingeleiteten Sanie-
rungsmaßnahmen geeignet sind, die Insolvenzgründe der (drohenden) Zahlungs-
unfähigkeit und der Überschuldung im laufenden Geschäftsjahr und im 
Prognosezeitraum mit hoher Wahrscheinlichkeit zu beseitigen.37  

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, das Prüfungsurteil in Gestalt einer Bescheini-
gung zusammenzufassen, die vor allem Auskunft über die Ausgangslage und die 
Sanierungschancen des Unternehmens liefern soll.38 Im Ergebnis muss ein um-
fängliches Sanierungskonzept, eine Aussage zur Sanierungsfähigkeit enthalten, ob 
auf der Basis dieses Konzept „…bei objektiver Beurteilung ernsthaft und begründe-

                                                
32  IDW (2002), F Tz. 18, S. 331. 
33  Vgl. Mochty (2007), S. 1216. 
34  Die Auswirkungen von finanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen werden häufig in sog. internen Sanierungs-

bilanzen abgebildet, um die sofortige Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bzw. der Überschuldung zu dokumen-
tieren. Vgl. hierzu im Einzelnen Förschle/Heinz (2008), S. 679-736; Wentzler (2007), S. 121-122. 

35  „Der Sanierungsmehrwert errechnet sich aus der Differenz zwischen dem potenztiellen Fortführungswert unter Be-
rücksichtigung von Sanierungsmaßnahmen und dem Unternehmenswert auf der Grundlage der derzeitigen Ergeb-
nissituation.“ IDW (2002), F Tz. 636, S. 497. 

36  Vgl. IDW PS 450, S. 1-40; IDW (2002), F Tz. 615-715, S. 511-515. 
37  Vgl. Mochty (2007), S. 1216. 
38  Beispiele für Formulierungsvorschläge der Bescheinigung finden sich in IDW (2002), F Tz. 716-721, S. 515-517; IDW 

E S 6 u.F., Tz. 156, S. 718-720. 
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te Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung in einem überschaubaren Zeitraum 
bestehen“39. 
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